
Vollständigkeitserklärung
Ortsbürgergemeinde Niederwil

gemäss § 94 a Absatz 3 des Gemeindegesetzes

Der Gemeinderat und die Lei+erin Finanzen bestätigen gemeinsam mit dem Ab-
schluss der Johresrechnung 2025 gegenüber der Finanzkommission, dass

• alle buchungspflichtigen Geschäf+sfälle in der vorliegenden Jahresrech-
nung erfasst sind,

• sämtliche Vermögenswerte, Verpflichtungen, Guthaben und Schulden in
der Bilanz berücksichtigt sind,

• alle Even+ualverpflich+ungen, Bürgschaften und Beteiligungsverhäl+nisse im
Anhang zur Jahresrechnung aufgeführt sind,

• alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den
Erläuterungen zur Rechnung enthalten sind.

Bemerkungen:
Keine
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FINANZVERWALTUNG IM NAMEN DES GEMEINDERATES
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